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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

53 Wirtschaftsförderung

Norm

EStG 1988 §10 Abs9;

StruktVG 1969 §8 Abs6 Z1;

Rechtssatz

Ein Eintreten des Betriebsnachfolgers in die Rechtsstellung des Betriebsvorgängers sieht § 8 Abs 6 Z 1 StruktVG

lediglich hinsichtlich der mit den Buchwerten übernommenen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens, nicht aber bei

einer aus welchen Gründen immer erfolgten Aufwertung vor.
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